
„Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung für das Technikum auf Basis der vorliegenden 
Planung fortzusetzen (Planungsbeschluss).“ 
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Endg. entsch. Stelle: 
Ratsversammlung 
 
 
 
 


